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1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 83

Vorstellung des Entwurfs
für die öffentliche Auslegung
und die Einholung der
Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange



Geltungsbereich (Karte)

Geltungsbereich der
1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 83

Größe: rund 0,135 ha



Geltungsbereich (Luftbild)



Ziel der Planung

Der Eigentümer des Grundstücks Bahnhofstraße 28 plant eine Sanierung des sich dort
befindlichen Gebäudes. Gleichzeitig soll an der Nordwestseite ein Anbau errichtet
werden. Diese Baumaßnahme kann jedoch nicht auf der Grundlage des dort gültigen
Bebauungsplanes durchgeführt werden, da der derzeit festgesetzte überbaubare Bereich
dem entgegensteht.

Für die Realisierung der Bauvorhaben ist daher eine Bebauungsplanänderung erforder-
lich. Diese muss lediglich eine Neufestsetzung des überbaubaren Bereichs umfassen.
Alle anderen Festsetzungen der Ursprungsplanung können beibehalten werden.

Mit der anstehenden Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Umsetzung des Projektes geschaffen werden.

Die Bebauungsplanänderung soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB
durchgeführt werden.



Lageplan zum Vorhaben



Bestandssituation



Derzeitiger Stand der Planung - Flächennutzungsplan

Geltungsbereich



Derzeitiger Stand der Planung - Bebauungsplan Nr. 83



Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 83



Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 83

Textliche Festsetzung

Nr. 1 Platzierung von Nebenanlagen in Form von Gebäuden
(gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO)

Im festgesetzten Mischgebiet sind Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 BauNVO nur
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen zulässig.



Geschützte Gebiete nach den Vorgaben der Naturschutzgesetzgebung der EU,
des Bundes und des Landes werden von der Planung nicht direkt berührt.

Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, kommt bei
der Planaufstellung das beschleunigte Verfahren gemäß § 13 a BauGB zum
Tragen.

- Gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 1 BauGB keine Umweltprüfung erforderlich

- Auch die Abarbeitung der so genannten Eingriffsregelung kann entfallen

Weiterhin wird bereits auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung eine
standortbezogene Artenschutzprüfung (SAP) für das Plangebiet durchgeführt.
Damit werden die Belange des besonderen Artenschutzes gemäß § 44
BNatSchG in die Planung eingestellt.

Berücksichtigung des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes



Voraussichtliche Auswirkungen der Planung

Mit der anstehenden Bauleitplanung wird die Möglichkeit eröffnet, einen Anbau an
ein bestehendes Gebäudes zu errichten.

Durch die Realisierung des Planinhaltes wird es zu keiner spürbaren Erhöhung des
Verkehrsaufkommens auf der Bahnhofstraße kommen.

Eine relevante Veränderung des Ortsbildes ist nicht zu erwarten, da die Maße der
baulichen Nutzung nicht verändert werden.

Die Aufstellung der Bebauungsplanänderung wird kaum nachteilige Auswirkungen
auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild haben. Der geplante Anbau wird
auf Flächen errichtet, die sich derzeit als Scherrasen darstellen. Der Versiegelungs-
grad wird sich nur geringfügig erhöhen.


